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Flächenhafte Verkehrsberuhigung – Messungen in Siedlungsbereichen zunächst 
Neye Siedlung 
Antrag der SPD-Fraktion / Ratsherr Frank Mederlet vom 05.09.2020 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Ö 16.09.2020 Entscheidung 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Stadtverwaltung steht dem Antrag offen gegenüber und wird in der Sitzung 
mündlich Stellung zu den Inhalten beziehen. 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt beschließen:  
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, in eigener Regie Geschwindigkeits- und Verkehrs-

mengenmessungen zu unterschiedlichen Zeiten (Zeiträumen) an unterschiedlichen 
Orten in der Neye-Siedlung (Beverstraße, Nikolausstraße Joseph-Mäurer-Straße, 
Michaelstraße…) durchzuführen. 

 
2. Die Ergebnisse sind dem Ausschuss und der Öffentlichkeit mitzuteilen. 
 
3. Sofern sich Handlungserfordernisse bestätigen wird mit den Bürger*innen, dem 

Siedlerverein, der Stadt (Verwaltung/Politik) und anderen erörtert, welche 
Maßnahmen geeignet sein könnten, insbesondere die Verkehrssicherheit in der 
Wohnsiedlung zu erhöhen. Maßnahmen könnten z.B. sein: Verkehrslenkung, 
Versätze (Verschwenkungen in der Straßenführung), Querschnittseinengungen, 
Aufpflasterungen (Teilaufpflasterung, einfache bzw. geteilte Plateauaufpflasterung), 
Quersperren im Straßenquerschnitt, Anordnung von Mittelinseln 

 
4. Messungen in anderen Siedlungsbereichen (Leie, Düsterohl. Sanderhöhe) sowie 

den Dörfern sind zu überlegen und durchzuführen. 
 
5. Flächenhafte Verkehrsberuhigungen sind das Ziel- der Status quo ist zu überprüfen 

und inwieweit ergänzende und /oder neue Maßnahmen erforderlich sind. 
 
 
Anlagen: 
 

Anlage 1:  Antrag der SPD-Fraktion / Ratsherr Frank Mederlet vom 05.09.2020 zur 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 16.09.2020  
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